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Gewässerunterhaltungsgebühren für das Veranlagungsjahr 2025 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Ausschuss für Umwelt- und Kli-
maschutz, Mobilität, Energie 

und Nachhaltigkeit 

21.11.2024    

2 Haupt- und Finanzausschuss 04.12.2024    

3 Gemeinderat 12.12.2024    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja  
 
 
 
Beschlussvorschlag   
 
Der Gemeinderat beschließt in Kenntnis der als Anlage 1 beigefügten „Ermittlung der Gebüh-
rensätze der Gewässerunterhaltungsgebühren für das Veranlagungsjahr 2025“ vom 
11.11.2024 die als Anlage 2 beigefügte Satzung. 
 
 
 
Begründung   
Gemäß § 6 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz NRW soll das voraussichtliche Gebührenauf-
kommen die veranschlagten Kosten der Gewässerunterhaltung decken. Für das Veranla-
gungsjahr 2025 ist eine neue Gebührenkalkulation erforderlich. Näheres ergibt aus der als 
Anlage 1 beigefügten „Ermittlung der Gebührensätze der Gewässerunterhaltungsgebühren für 
das Veranlagungsjahr 2025“. 
Als Gebührenmaßstab ist in der Satzung der Quadratmeter Grundstücksfläche zu Grunde zu 
legen. Die Veranlagung in den Abgabenbescheiden erfolgt aus technischen Gründen wie bis-
her nach Grundstücksfläche in Ar (1 Ar = 100 Quadratmeter). 
 
Die Ermittlung der Gebührensätze der Gewässerunterhaltungsgebühren für das Veranla-
gungsjahr 2025 führt bei der Veranlagung der versiegelten Flächen zu folgenden Ergebnis-
sen: 
Unterhaltungsverband  Veranlagung je m² 
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IV Havixbeck-Roxel   2025: 0,012086 € (2024: 0,012260 €), 
Münsterische Aa-Oberlauf  2025: 0,041832 € (2024: 0,037669 €), 
Obere Stever    2025: 0,039159 € (2024: 0,048046 €), 
Steinfurter Aa    2025: 0,017376 € (2024: 0,018054 €). 
Die Ermittlung der Gebührensätze der Gewässerunterhaltungsgebühren für das Veranla-
gungsjahr 2024 führt bei der Veranlagung der nicht versiegelten Flächen zu folgenden Er-
gebnissen: 
Unterhaltungsverband  Veranlagung je m² 
IV Havixbeck-Roxel   2025: 0,000116 € (2024: 0,000118 €), 
Münsterische Aa-Oberlauf  2025: 0,000200 € (2024: 0,000180 €), 
Obere Stever    2025: 0,000180 € (2024: 0,000221 €), 
Steinfurter Aa    2025: 0,000036 € (2024: 0,000038 €). 
 
Die zu beschließende Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Havixbeck zur Um-
lage der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   
Der insgesamt umzulegende kalkulatorische Aufwand verringert sich gegenüber dem Vorjahr 
um etwa 3,77 % (je nach Unterhaltungsverband leider sehr unterschiedlich). 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Gebührenveränderungen (Erhöhung bzw. Senkung): 
Unterhaltungsverband  versiegelte Flächen  nicht versiegelte Flächen 
IV Havixbeck-Roxel   -  01,42 %   -  01,69 %, 
Münsterische Aa-Oberlauf  + 11,05 %   + 11,11 %, 
Obere Stever    -  18,50 %   -  18,55 %, 
Steinfurter Aa    -  03,76 %   -  05,26 %. 
 
 
 
 
 
Jörn Möltgen 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Ermittlung der Gebührensätze der Gewässerunterhaltungsgebühren für  

das Veranlagungsjahr 2025 
 
Anlage 2: Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Havixbeck zur Umlage  

der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW 
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